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SPRUCH 
 

Das Glück ist nicht in den Dingen, die wir besitzen, son-
dern in den Dingen, die zu besitzen wir glauben. 
Georg Simmel; 1858 – 1918, deutscher Philosoph und Soziologe 
 

 Was Sie interessieren kann:  

Arbeitsrecht  
Vollzeit- bzw. Teilzeitbeschäftigte –  

Schwellenwert für zusätzliche Vergütung 
  

Das mit dem Rechtsstreit zwischen einem Piloten und einem 
Luftfahrtunternehmen befasste deutsche Bundesarbeitsgericht 
hat ein Vorabentscheidungsersuchen an den Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) gerichtet. Es wollte wissen, ob eine nationale 
Regelung, nach der ein Teilzeitbeschäftigter die gleiche Zahl 
Arbeitsstunden wie ein Vollzeitbeschäftigter leisten muss, um 
eine zusätzliche Vergütung zu erhalten, eine Diskriminierung 
darstellt, die nach dem Unionsrecht verboten ist. 
 
In seiner Entscheidung vom 19.10.2023 hat der EuGH dies be-
jaht. Er stellte zunächst fest, dass die teilzeitbeschäftigten Ar-
beitnehmer während der Zeit ihrer Beschäftigung die gleichen 
Aufgaben wahrnehmen wie die vollzeitbeschäftigten Arbeitneh-
mer oder die gleiche Arbeitsstelle wie diese bekleiden. Damit 
ist die Situation beider Arbeitnehmerkategorien vergleichbar. 
Teilzeitbeschäftigte dürfen nicht schlechter behandelt werden, 
wenn es darum geht, eine erhöhte Vergütung wegen Über-
schreitung einer bestimmten Zahl an Arbeitsstunden zu erhal-
ten. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Familienrecht/Erbrecht 

 
Zwei Testamente – Zeitpunkt der Erstellung ent-

scheidend 
  

Sofern zwei Testamente existieren und nicht feststellbar ist, 
welches von beiden zuletzt verfasst wurde, werden sie als 
gleichzeitig erstellt betrachtet. Das bedeutet, dass man nicht 
davon ausgehen kann, dass das zuletzt erstellte Testament das 
frühere aufhebt, wie es das Bürgerliche Gesetzbuchs normaler-
weise vorsieht, falls das neuere Testament dem älteren wider-
spricht. Wenn zwei gleichzeitig erstellte Testamente sich in be-
stimmten Punkten widersprechen, sind diese widersprüchlichen 
Teile ungültig. 

 
 
Sonstiges 
Vorfälligkeitsentschädigung – pauschalierter 

Institutsaufwand ist unzulässig 
  

In einem vom Oberlandesgericht Frankfurt a.M. (OLG) ent-
schiedenen Fall verwendete eine Bank eine Software, die bei 
der vorzeitigen Tilgung eines Verbraucherimmobiliar-Darlehens 
in die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung einen pau-
schalierten sog. Institutionsaufwand von 300 € integrierte. 
 
Die OLG-Richter kamen zu dem Urteil, dass der hier in Rech-
nung gestellte pauschale Aufwand für die vorzeitige Darlehens-
rückführung in Höhe von 300 € nur dann verlangt werden 
kann, wenn dem Verbraucher ausdrücklich der Nachweis eines 
geringeren oder entfallenden Schadens seitens der Bank ge-
stattet ist. Das war hier nicht der Fall. 


